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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Aufgaben der technische Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten
des Landes wahrnimmt;

2. wie viele Personen der technische Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten
des Landes umfasst;

3. welchen Veränderungen der technische Werkdienst in den letzten Jahren unter-
worfen wurde, z. B. hinsichtlich seiner Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Quali-
fikationen etc.;

4. über welche beruflichen Qualifikationen die Angehörigen des technischen
Werkdienstes dabei verfügen;

5. welche beruflichen Qualifikationen die Angehörigen des technischen Werk-
dienstes bereits vor Aufnahme in den Werkdienst aufweisen bzw. welche Ein-
stellungsvoraussetzungen sie erfüllen müssen;

6. wie die Angehörigen des technischen Werkdienstes besoldet werden (mit An-
gabe der jeweiligen Ämter, Tätigkeiten und Besoldung vom Eingangsamt bis
zum höchsten erreichbaren Amt);

7. welche Stellung der technische Werkdienst im Gefüge der Landesverwaltung
hat (aufzuzeigen in Form eines einordnenden Vergleiches mit ähnlichen Be-
rufsgruppen innerhalb der Landesverwaltung, deren Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen, Qualifikationen und deren Besoldung);

Antrag

der Abg. Dr. Ulrich Goll u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Justizministeriums

Situation des technischen Werkdienstes 

bei den Justizvollzugsanstalten des Landes
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8. inwieweit Berufsgruppen mit geringeren bzw. gleichen Einstellungsvorausset-
zungen gleich bzw. höher in den Besoldungsgruppen eingestuft sind;

9. inwieweit sie die derzeitige Besoldung des technischen Werkdienstes ange-
sichts der Stellungnahme zu den obigen Berichtspunkten für angemessen hält;

10. ob sie eine Verbesserung der Besoldung des technischen Werkdienstes noch
in dieser Legislaturperiode umsetzen wird.

25. 06. 2015

Dr. Goll, Dr. Rülke, Dr. Timm Kern, Haußmann, 
Dr. Bullinger, Reith, Glück FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Dem technischen Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten kommt bei der Um-
setzung des Leitgedankens der Resozialisierung in den Justizvollzugsanstalten
 eine nicht unwesentliche Rolle zu. Daher soll mit dem Antrag eruiert werden, in-
wieweit diese Tätigkeit auch im Vergleich mit anderen Berufsgruppen innerhalb
der Landesverwaltung die erforderliche Anerkennung erhält. 

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 7. August 2015 Nr. 2450/0071 nimmt das Justizministerium in
Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

1. welche Aufgaben der technische Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten des
Landes wahrnimmt;

Die Bediensteten des Werkdienstes bei den Justizvollzugseinrichtungen sind den
Niederlassungen des Landesbetriebs „Vollzugliches Arbeitswesen Baden-Würt-
temberg“ (VAW) zugeordnet und entsprechend der Zielsetzung des Landesbe-
triebs für die Ausbildung, arbeitstherapeutische und reguläre Beschäftigung der
Gefangenen zuständig. Dabei sind sie dem Geschäftsführer der jeweiligen Nieder-
lassung, einem Beamten oder einer Beamtin des gehobenen Verwaltungsdienstes,
unterstellt und bei der Erledigung von Arbeitsaufträgen an dessen Weisungen ge-
bunden. Zudem ist bei den großen Niederlassungen ein technischer Leiter (Werk-
dienstleiter) installiert, welcher im Auftrag des Geschäftsführers die Auftragsaus-
führung in den Betrieben in personeller, technischer und organisatorischer Hin-
sicht koordiniert. Die einzelnen Betriebsstätten wiederum werden durch beson-
ders befähigte Bedienstete des Werkdienstes geleitet. 

Wesentliche Aufgaben der Bediensteten dieser Laufbahn sind die Anleitung der
Gefangenen bei der Arbeit und die Mitwirkung bei der Beaufsichtigung der je-
weils zugeteilten Gefangenen unter Beachtung der Vorgaben für die vollzugliche
Sicherheit. Mit den in ihrem Bereich gewonnenen Erkenntnissen wirken sie bei
der Beurteilung und Behandlung der Gefangenen mit. Auf Grundlage von Art und
Güte der jeweils zu verrichtenden Arbeit wird die Entlohnung der Gefangenen
durch die Werkbediensteten festgesetzt.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Weiter sind die Werkbediensteten in die Auftragsakquise und Abrechnung von
Aufträgen eingebunden. Sie kümmern sich um logistische Aufgaben wie die
 Lagerverwaltung. 

Ihr Verantwortungsbereich umfasst zudem die Wartung und Instandhaltung der in
ihrem Betrieb eingesetzten Arbeitsgeräte und Maschinen.

Im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes obliegt ihnen die un-
verzügliche Meldung von Betriebsunfällen sowie die Belehrung und Kontrolle
über die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Zur
Klärung schwieriger (Rechts-)Fragen steht ihnen dabei die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, der Geschäftsführer VAW oder ggf. die Leitung der Justizvollzugs -
anstalt zur Verfügung.

Nachdem in den Betrieben der Niederlassungen des VAW überwiegend ein nach
DIN-Norm zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem implementiert ist, haben die
Werkbediensteten auf die Einhaltung von dessen Vorschriften zu achten. Zu ihrer
Unterstützung ist hierzu in jeder Justizvollzugsanstalt ein Qualitätsmanagement-
beauftragter bestellt. 

In den arbeitstherapeutischen Betrieben ist es Aufgabe der Werkbediensteten, den
Gefangenen die notwendigen Grundvoraussetzungen für das Arbeitsleben zu ver-
mitteln und so deren Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen oder zu festigen. In den
Ausbildungsbetrieben wiederum bilden die Werkbediensteten die Gefangenen zu
den jeweils angebotenen Ausbildungsberufen aus.

2. wie viele Personen der technische Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten
des Landes umfasst;

In den Justizvollzugseinrichtungen des Landes Baden-Württemberg gibt es der-
zeit in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Werkdienstes insgesamt 445
Stellen in den Besoldungsgruppen A 7 bis A 11 LBesGBW, acht Stellen für Tarif-
beschäftigte im Werkdienst in den Entgeltgruppen 7 und 8 TV-L sowie 30 Stellen
für Oberwerkmeisteranwärter.

3. welchen Veränderungen der technische Werkdienst in den letzten Jahren unter-
worfen wurde, z. B. hinsichtlich seiner Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Quali-
fikationen etc;

Angepasst an die Entwicklungen in der freien Wirtschaft haben sich die Inhalte
und Aufgabenstellungen der Werkbediensteten in den vergangenen Jahren verän-
dert. 

So werden administrative Aufgaben zunehmend nicht mehr in Papierform son-
dern mit Datenverarbeitungsprogrammen wie „SAP“ durchgeführt. Mit Einfüh -
rung des Qualitätsmanagementsystems wurden die Arbeitsprozesse modernisiert
und entsprechend dem im Justizvollzugsgesetzbuch normierten Auftrag den Ar-
beitsverhältnissen der Betriebe außerhalb des Justizvollzugs angepasst. 

Auch Veränderungen in der Gefangenenpopulation hin zu weniger Gefangenen
mit kürzeren Strafen, zunehmend geringer Vorbildung und unzureichender Ar-
beitsfähigkeit – oftmals einhergehend mit psychischen Auffälligkeiten – haben
Einfluss auf die Tätigkeit der Werkbediensteten. Bei gleichzeitig steigenden Qua-
litätsanforderungen der Kunden erhöht sich der Betreuungsaufwand im Hinblick
auf Arbeitsanleitung, Arbeitsschutz und Qualitätsprüfungen.

Darüber hinaus hat sich auch die Kundenstruktur in vielen Betrieben verändert.
Noch vor einigen Jahren war in der Regel ein langjähriger Auftraggeber Kunde in
diesen Betrieben. Heute dagegen werden – verbunden mit einem deutlich größe-
ren organisatorischen und logistischen Aufwand – in einem Betrieb Aufträge von
bis zu zwanzig verschiedenen Auftraggebern mit großer Produktvielfalt abge-
wickelt. Mit den eingesetzten Datenverarbeitungsprogrammen wird versucht, die-
sen Mehraufwand zu kompensieren. 
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4. über welche beruflichen Qualifikationen die Angehörigen des technischen
Werkdienstes dabei verfügen;

5. welche beruflichen Qualifikationen die Angehörigen des technischen Werk-
dienstes bereits vor Aufnahme in den Werkdienst aufweisen bzw. welche Ein-
stellungsvoraussetzungen sie erfüllen müssen;

Zu 4. und 5.:

Voraussetzung für die Einstellung in den Werkdienst ist grundsätzlich die Meis -
terprüfung, eine als gleichwertig anerkannte Prüfung oder der erfolgreiche Besuch
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Technikerschule. Ausreichend ist aber
auch die Gesellenprüfung oder eine entsprechende Abschlussprüfung nach dem
Berufsbildungsgesetz, soweit die Bewerberin oder der Bewerber zudem eine fach-
spezifische praktische Tätigkeit nach Beendigung der Ausbildungszeit von min-
destens drei Jahren ausgeübt hat und zur selbstständigen Wahrnehmung von Auf-
gaben seines Fachbereichs geeignet oder befähigt erscheint. 

Um die Bediensteten auf ihre Tätigkeit in der Laufbahn des mittleren Werk -
dienstes vorzubereiten, werden diese im Rahmen eines achtzehnmonatigen Vor-
bereitungsdienstes sowohl während der praktischen Ausbildung in den Justizvoll-
zugseinrichtungen als auch in den Theoriephasen bei der Justizvollzugsschule
 Baden-Württemberg fundiert ausgebildet. Schwerpunkte bilden dabei neben be-
triebswirtschaftlichen Themen die Bereiche Rechts- und Vollzugskunde, die den
Arbeitsbereich des Werkdienstes betreffende Vollzugsverwaltung, Sicherheit im
Vollzug, Kriminologie, Psychologie und Kommunikation, Sport und waffenlose
Selbstverteidigung. 

Darüber hinaus wird – um die anstehenden und sich wandelnden Aufgaben zu
meistern – ein hochwertiges Fort- und Weiterbildungsprogramm angeboten, wel-
ches allein für den Bereich des Vollzuglichen Arbeitswesens jährlich bis zu
 zwanzig Veranstaltungen in sämtlichen Themenbereichen des Werkdienstes (u. a.
Betriebswirtschaftslehre, Elektronische Datenverarbeitung, Fachthemen [z. B.
Metall, Landwirtschaft, Arbeitstherapie], Softskills [z. B. Konfliktmanagement,
Verhandlungsführung mit Kunden], Umgang mit schwierigen Gefangenen) um-
fasst. 

6. wie die Angehörigen des technischen Werkdienstes besoldet werden (mit An -
gabe der jeweiligen Ämter, Tätigkeiten und Besoldung vom Eingangsamt bis
zum höchsten erreichbaren Amt);

Für die dem gehobenen Dienst zugeordnete Funktion des Werkdienstleiters bei
 einer Justizvollzugseinrichtung sind für alle Funktionsinhaber Stellen der Besol-
dungsgruppe A 11 LBesGBW für Technische Amtmänner eingerichtet. 

Im Bereich des mittleren Werkdienstes reicht die Laufbahn von Besoldungs -
gruppe A 7 LBesGBW bis Besoldungsgruppe A 9 LBesGBW mit Amtszulage.
Dies bedeutet, dass nach den landesrechtlichen Besoldungsvorschriften den be-
sonderen Anforderungen einer technischen Laufbahn mit einer um eine Besol-
dungsgruppe höheren Eingangsbesoldung im Vergleich zum mittleren nichttech-
nischen Dienst Rechnung getragen wurde. So erhalten im Meisterberuf eingesetz-
te berufserfahrene Werkbeamtinnen oder Werkbeamte (zugeordnet der Erfah-
rungsstufe 3 der Landesbesoldungsordnung A LBesGBW) der Besoldungsgruppe
A 7 LBesGBW – verheiratet mit einem Kind – ein monatliches Bruttoeinkom-
men von rund 2.730 Euro, in Besoldungsgruppe A 8 LBesGBW (zugeordnet der
Erfahrungsstufe 6) – verheiratet mit zwei Kindern – monatlich rund 3.210 Euro
und in Besoldungsgruppe A 9 LBesGBW (zugeordnet der Erfahrungsstufe 10) –
verheiratet mit zwei Kindern – rund 3.750 Euro. 

Jedem Bediensteten der Laufbahn ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung die Möglichkeit eröffnet, das Amt eines Betriebsinspektors der Besol-
dungsgruppe A 9 LBesGBW zu erreichen. Bediensteten in hervorgehobener
Funktion (z. B. als Betriebsleiter und Zuständiger für die Ausbildung der Gefan-
genen in seinem Fachbereich oder als Stellvertreter des Werkdienstleiters bei
 einer bestimmten Größe der Niederlassung) kann darüber hinaus das Spitzenamt
A 9 LBesGBW mit Amtszulage übertragen werden. Das oben aufgeführte monat-
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liche Bruttoeinkommen in Besoldungsgruppe A 9 LBesGBW beträgt einschließ-
lich der Amtszulage rund 4.030 Euro.

Im Vergleich zu den Beamtinnen und Beamten des Vollzugsdienstes erhalten die
Beamtinnen und Beamten des mittleren Werkdienstes mit Meister- oder Techni-
kerprüfung eine monatliche Stellenzulage in Höhe von 39,95 Euro (sogenannte
„Meisterzulage“).

Für die – wenigen – im Bereich des Werkdienstes eingesetzten Tarifbeschäftigten
erfolgt die Bezahlung nach dem Manteltarifrecht der Länder (Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder, TV-L). Die Zuordnung zur Entgeltgruppe ergibt
sich anders als im Beamtenbereich aus Art und Umfang der dem Tarifbeschäftig-
ten übertragenen Tätigkeiten. 

7. welche Stellung der technische Werkdienst im Gefüge der Landesverwaltung
hat (aufzuzeigen in Form eines einordnenden Vergleiches mit ähnlichen Be-
rufsgruppen innerhalb der Landesverwaltung, deren Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen, Qualifikationen und deren Besol-
dung);

8. inwieweit Berufsgruppen mit geringeren bzw. gleichen Einstellungsvorausset-
zungen gleich bzw. höher in den Besoldungsgruppen eingestuft sind;

Zu 7. und 8.:

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden bei den Ministerien für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft, für Verkehr und Infrastruktur, für Finanzen und Wirt-
schaft, für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Innenministerium
Beiträge eingeholt, die als Anlage beigefügt sind.

In die Betrachtung mit einzubeziehen sind allerdings auch die anderen nichttech-
nischen Laufbahnen, die im Justizvollzug vertreten sind.

Nur eine ausgewogene Binnenstruktur sichert den „Betriebsfrieden“ und damit
 eine reibungslose Aufgabenerledigung – letztlich also die (soziale) Sicherheit in
den Justizvollzugseinrichtungen. Ein höheres Eingangsamt im Werkdienst würde
dem widersprechen. 

Gleichwohl wird den Besonderheiten dieser Laufbahn im jetzigen System hinrei-
chend Rechnung getragen:

Der Vollzugsdienst hat zwar das gleiche Eingangsamt, die Stellenschlüsselung im
Staatshaushaltsplan fällt allerdings – wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich –
für den Werkdienst deutlich besser aus:

Für den mittleren Verwaltungsdienst, der zudem nur die Besoldungsgruppe A 6
LBesGBW als Eingangsamt hat, fällt die Schlüsselung im Vergleich zum Werk-
dienst ebenfalls wesentlich ungünstiger aus. 

 Vollzugs-
dienst  Anteil Werk- 

dienst Anteil 

Bes.Gr. A 9 mit 
Amtszulage 181 7,5 % 43 10,0 % 

Bes.Gr. A 9 
 452 18,7 % 100 23,1 % 

Bes.Gr. A 8 
 858 35,5 % 184 42,6 % 

Bes.Gr. A 7 
 928 38,4 % 105 24,3 % 

Gesamt 
 2.419 100,0 % 432 100,0 % 
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Damit sind auch die Wartezeiten für ein Beförderungsamt im Vergleich zum
Vollzugs- und mittleren Verwaltungsdienst deutlich geringer. Weiter haben die
Beamtinnen und Beamten des Werkdienstes im Vergleich zum Vollzugsdienst
 eine doppelt so hohe Chance auf einen Aufstieg in den gehobenen Dienst. So sind
im Werkdienst von insgesamt 445 Beamtenstellen 12 dem gehobenen Dienst zu-
geordnet, wohingegen dies im Vollzugsdienst bei lediglich 37 von insgesamt
2.456 Stellen der Fall ist. 

9. inwieweit sie die derzeitige Besoldung des technischen Werkdienstes ange-
sichts der Stellungnahme zu den obigen Berichtspunkten für angemessen hält;

Unter Berücksichtigung der oben erwähnten verschiedenen – mittelbaren oder
 unmittelbaren – finanziellen Besserstellungen der Beamtinnen und Beamten im
Werkdienst im Vergleich zu sonstigen Berufsgruppen, namentlich der „Meister-
zulage“, des günstigeren Stellenschlüssels und damit der besseren Beförderungs-
möglichkeiten sowie der größeren Aufstiegsmöglichkeiten ergibt sich aus hiesiger
Sicht eine angemessene besoldungsrechtliche Bewertung der Laufbahn. Nicht
 unberücksichtigt bleiben darf in diesem Zusammenhang die – wie für den Voll-
zugsdienst und den Polizeivollzugsdienst – auch für den Werkdienst geltende be-
sondere Altersgrenze von (künftig) 62 Jahren, obwohl in dieser Laufbahn keine
besonderen Belastungen durch Wechselschicht- oder Schichtdienst bestehen. 

Die Einschätzung, dass der Werkdienst im Ergebnis eine angemessene Besoldung
erhält, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass eine überhöhte Abwanderung der
Werkbeamtinnen und -beamten (zurück) in die freie Wirtschaft trotz der im Zuge
der Dienstrechtsreform im Jahr 2011 eingeführten Erleichterung bisher nicht fest-
gestellt werden konnte. 

10. ob sie eine Verbesserung der Besoldung des technischen Werkdienstes noch in
dieser Legislaturperiode umsetzen wird.

Unabhängig der Feststellungen zu Nr. 9 der Stellungnahme besteht das Bestreben,
stellvertretende Werkdienstleiterinnen oder Werkdienstleiter in ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 10 LBesGBW befördern zu können, um damit dem über die
Abwesenheitsvertretung hinaus hervorgehobenen Aufgabenbereich solcher Funk-
tionsinhaber und einer Gleichbehandlung mit dem Vollzugsdienst Rechnung zu
tragen. Ob eine Umsetzung dieses Vorhabens noch in der aktuellen Legislatur -
periode möglich sein wird, bleibt unter Beachtung des Ziels der Haushaltskonsoli-
dierung, abzuwarten. 

Sollte sich die Bewerberlage aufgrund des anhaltenden Wirtschaftsaufschwunges
verschlechtern, wird darüber hinaus zu prüfen sein, ob zur Steigerung der Attrak-
tivität der Laufbahn und damit zur verbesserten Bewerbergewinnung der Anwär-
tersonderzuschlag, im Werkdienst derzeit 55 Prozent des zustehenden Anwärter-
grundbetrags (§ 81 LBesGBW i. V. m. §§ 1 und 2 Anwärtersonderzuschlagsver-
ordnung), angehoben werden muss.

Stickelberger

Justizminister
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